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Seiiatsprlisident beim RG.a. 1). 1 )r. Ii. e. Katluhuf. 
Noch vor derW intersonnenwende hat da sj ahr 1942 viederiim 

in die Herausgeberschaft unsererZeitschrift eine beklagenswert e 
Lücke gerissen: am 30. November ist Präsident 1)r. Franz K a t - 
luhn in Leipzig verschieden. Rüstig an Körper und Geist bis 
zuletzt, tätig allezeit auch im Ruhestande, ward er am Schreil)-
tisch vom plötzlichen Tode hinweggenommen, ohne Krankheit 
und Altersbeschwerden. 

Sein Lebensgang ist rasch erzählt. Am o. Dezember 1865 wurde 
er als Sohn eines Zimmermeisters zu Insterburg geboren. Er be-
suchte das Gymnasium seiner Vaterstadt, studierte in Königs-
berg, Freiburg i. B. und Berlin, wurde 1887 Referendar, 1892 Ge-
richtsassessor. Amtsrichter war er von 1896 an zunächst inTreu-
burg (damals Marggrabowa), seit 1900 in Insterburg, ebendort 
ein Jahr später Landrichter; in gleicher Dienst stellung wurde er 
1906 nach Königsberg versetzt: ein Jahr danach (8. 5. 1907) 
siedelte er als Kamrnergerichtsrat in die Reichshauptstadt über. 
Im September 1912 als Hilfsrichter an das Reichsgericht be-
rufen, seit dem April 1914 dessen ordentliches Mitglied, gehörte 
er stets dem 1. Zivilsenate des höchsten Gerichtshofes an, vom 
April 1926 ab als Präsident. 

Im\Veltkricge befehligte er als Hauptmann d.L. ein Bataillon 
Landwehrinfanterie und wurde durch EK. II ii. 1 ausgezeichnet. 

Durch schnelle Auffassung, praktisches Verständnis auch in 
technischen Fragen, gediegenes Wissen, Welterfahrung und nie 
versagende Arbeitsfreudigkeit gab er als Mitglied und Vorsitzer 
ein leuchtendes Beispiel. Bei aller Straffheit im Leiten der Ver-
handlung spürte auch der Rechtsucher das redliche Trachten 
nach gerechter Entscheidung, das Verständnis für die Anforde-
rungen des Verkehrs, die menschliche Güte; der Mitarbeiter 
empfand dankbar die gründliche Herrschaft über den Stoff 
und die gute Kameradschaft. Wer für dies letzte Gesinnungs-
kleinod einer Probe bedarf, lese das Vorwort zur 2. Auflage von 
Kraußes Patentgesetz-Erläuterung. Nach siebenjährigem Se-
natsvorsitz wurde Katluhns Verdienst um die Rechtspflege von 
der Leipziger Juristenfakultät durch Verleihung des Ehren-
doktors rühmlich gewürdigt. 

Das Denken und Tun des Verewigten war von unbedingtem 
Deutschtum beseelt. Seine Anhänglichkeit an die ostpreußische 
Heimat bewährte Fontanes Dichterwort aus der Douglas-Bal-
lade, daß sich darin die höchste Treue offenbart. Keiner vertrat 
überzeugender als er das lebendige Beispiel eines volksverbunde-
nen, wahrhaft unabhängigen Richters, wie er uns not tut. 

Leipzig. 	 Dr. Georg Müller. 
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